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Mitgliedsbeiträge 
Die gültigen Beitragssätze wurden in der Jahreshauptversammlung am 
18. März 2011 beschlossen. 

Mitgliedergruppe 

Jahresbeitrag 

regulär 

Jahresbeitrag 

im 1. Jahr 

Bei Eintritt  

nach 15.7. 

Kinder bis 10 Jahre 1 0,-- 0,-- 0,-- 

Jugendliche bis 18 Jahre 126,-- 65,-- 32,-- 

Jug. in Ausb. 19 bis 26 Jahre 2 156,-- 65,-- 32,-- 

Externe Ausb. 19 bis 26 J. 2 54,-- 54,-- 27,-- 

Einzelmitglied 364,-- 236,-- 118,-- 

Ehegatte/Lebenspartner 268,-- 124,-- 62,-- 

Ehepaar aktiv 3 632,-- 360,-- 180,-- 

Passivmitglied 86,-- 86,-- 86,-- 

1. Kind bis 18 Jahre 1 98,-- 65,-- 32,-- 

ab 2. Kind bis 18 Jahre 1 67,-- 65,-- 32,-- 

1. Kind 19 bis 26 Jahre i.A. 2 131,-- 65,-- 32,-- 

ab 2. Kind 19 bis 26 J. i.A. 2 93,-- 65,-- 32,-- 

1 Kinder sind bis zum Jahresende des vollendeten 10. Lebensjahres beitragsfrei, 
wenn ein Elternteil aktives Mitglied ist. Die vergünstigten Kinderbeiträge setzen 
ebenfalls ein aktives Elternteil voraus. 

2 Die vergünstigten Beiträge für Jugendliche in Ausbildung (i.A.) setzen eine 
gültige, aktuelle Ausbildungsbescheinigung voraus. Findet die Ausbildung 
mindestens 100 km entfernt von Fellbach statt, kann auf Antrag die Einstufung 
in „Externe Ausbildung 19 bis 26 Jahre“ erfolgen. 

3 Auf besonderen Antrag kann Paaren (nichtehelichen Lebensgemeinschaften) 
die gleiche Beitragsermäßigung gewährt werden wie Ehepaaren, wenn eine 
gemeinsame Wohnung und Haushaltsführung nachgewiesen sind. Diese 
Voraussetzungen müssen während des ganzen Beitragsjahres erfüllt sein. 

Der Familienhöchstbeitrag wird auf EUR 760,00 festgesetzt. 

Der vergünstigte Beitrag im Einstiegsjahr kann nur einmal in Anspruch genommen 
werden. Der vergünstigte Beitrag gilt nicht für ehemalige TEV-Mitglieder. 

Erfolgt der Beitritt ab 15. Juli des laufenden Jahres, ermäßigen sich die vergünstigten 
Beiträge um 50%. Ab dem 2. Mitgliedsjahr gelten die ausgewiesenen regulären Beiträge. 

Eine Kündigung der Mitgliedschaft muss schriftlich (auch per Email) ohne Frist zum 
31.12. eines Jahres erfolgen. Eine unterjährige Kündigung ist nicht möglich. 

TEV Rot-Weiß Fellbach e.V.  
Der Vorstand 
14. März 2025 
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